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Stadt Stockach

Bebauungsplan 'Claffe - Wanne´ - Teiländerung,

OT Winterspüren

(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB)

Aufgestellt

Nach § 2 Abs. 1 BauGB

durch Beschluss des Gemeinderate vom 24.02.2021

ortsübliche Bekanntmachung                                                              am   05.03.2021

Zustimmung zum Entwurf

und Auslegungsbeschluss         am  .24.02.2021

Öffentlich ausgelegen

nach § 3 Abs. 2 BauGB

in der Zeit                          vom 17.03.2021   bis  28.04.2021

ortsübliche Bekanntmachung   

Als Satzung beschlossen

nach § 10 Abs. 1 BauGB  mit § 4 Abs. 1 GO                                      am  14.07.2021

Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die textlichen Festsetzungen unter Beachtung des

vorstehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Stockach

übereinstimmt.

Stockach, den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

                                                                                                             Bürgermeister
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